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Das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz 

nimmt zu dem mit Schreiben vom 21. Juni 1995, GZ 32 830/8-

111/1/95, übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

die Gewerbeordnung 1994 geändert wird, Stellung wie folgt: 

I. Gewerberegister: 

Der vorgelegte Entwurf für eine GewO-Novelle 1995 dient vor 

allem der weiteren legistischen Ausgestaltung eines auto

mationsunterstützt tätigen zentralen Gewerberegisters, das mit 

1996 nunmehr seine Tätigkeit aufnehmen wird. Dies wird im 

Grunde begrüßt. Es ist vor allem wesentlich, daß es dadurch 

Gewerbetreibenden, denen wegen Konkurses die Gewerbeberech

tigung entzogen wurde, nicht mehr möglich sein wird, unter 

Umständen bei Gewerbebehörden anderer Bezirke neuerlich ein 

Gewerbe anzumelden. 
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Es wird aber ersucht, bei der praktischen Einrichtung dieses 

Gewerberegisters darauf Bedacht zu nehmen, daß ein zentrales 

Gewerberegister in der Lage sein sollte, auch weiterreichende 

Aufgaben zu übernehmen, als dies in der GewO derzeit vorgesehen 

ist. 

Gedacht ist insbesondere an die seitens des für Konsumenten

schutz zuständigen Ministeriums schon bei der GewO-Novelle 1988 

und derjenigen von 1992 geforderte Einführung eines zentralen 

Gewerbe-Strafregisters (siehe 2.), sowie die Möglichkeit zur 

Verknüpfung von Daten aus dem Gewerberegster mit Daten von bei 

anderen Institutionen geschaffenen Registern (siehe 3.). 

1. Zu Art. I Z 23 (§ 365): 

Wenn auch zu begrüßen ist, daß das Gewerberegister in Zukunft 

in Form eines öffentlichen Buches geführt wird und ein berech

tigtes Interesse für eine Abfrage nicht mehr nachgewiesen wer

den muß, so wäre es für Verbraucher unä Verbraucherverbände, 

die mit Gewerbetreibenden Probleme haben, bei Nachweis eines 

berechtigten Interesses dennoch hilfreich, auch Auskunft über 

ohnehin vorhandene Insolvenzdaten zu erhalten. 

Sollte der Anregung, bei Bestehen eines berechtigten Interes

ses, eine Abfrage über Konkursdaten beim Gewerberegister zuzu

lassen, nicht Folge geleistet werden, so sollte es entsprechend 

der in Art. 1 Z 25 des Entwurfes zu § 365 Abs 9 getroffenen 

Regelung und im Sinne der in den EB dazu zitierten Service

leistung Personen ermöglicht werden, bei Nachweis eines berech

tigten Interesses an Information über eine allfällige Insolvenz 

auch beim Gewerberegister einen diesbezüglichen Firmenbuch

auszug anzufordern. 
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Von erheblicher Bedeutung ist jedenfalls eine vollständige 

Erfassung der Konkursdaten aus dem Firmenbuchregister bei der 

Gewerbebehörde, da nur bei vollständiger Information der Gewer

bebehörde der notwendig rasche Entzug der Gewerbeberechtigung 

möglich ist. § 365 Abs 6 (in Zukunt Abs 8) sollte insofern 

konkretisiert werden, als vom Firmenbuch ua jede Änderung von 

Konkursdaten unverzüglich an das zentrale Gewerberegister zu 

melden ist.(VgI auch die konkrete Formulierung der Meldepflicht 

in § 13 Abs 2 FirmenbuchG). 

2. Verwaltungsstrafregister: 

Die GewO ist nicht zuletzt ein Gesetz, das auch dem Kunden

schutz dient. Dies manifistiert sich in zahlreichen ihrer 

Bestimmungen. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, scheint es 

aus der Sicht der Konsumentenpolitik unbedingt erforderlich, 

ein zentrales Verwaltungsstrafregister einzuführen. Nur so 

können die Gewerbebehörden auch ihrem Auftrag, gern. § 87 Abs 1 

Z 3 aufgrund mangelnder Zuverlässigkeit die Gewerbeberechtigung 

zu entziehen, nachkommen und es ist möglich, gegen Personen, 

die wiederholt Übertretungen der GewO in verschiedenen Bezirken 

oder gar Bundesländern begangen haben, ~~irkungsvoll vorzugehen. 

Es wäre dies insbesondere wichtig etwa bei nachhaltigen Ver

letzungen von Ausübungsvorschriften zum Schutze der Kunden. 

Wenn auch nicht verkannt wird, daß der sofortigen Einrichtung 

eines Verwaltungsstrafregisters praktische Schwierigkeiten, 

insbesondere auch aufgrund des damit verbundenen finanziellen 

Aufwandes entgegenstehen, wird angesichts der Schaffung des 

zentralen Gewerberegisters neuerlich auch die Einrichtung eines 

zentralen Ver\valtungsstrafregister gefordert, unabhängig davon, 
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wo dies aus kompetenzrechtlichen Gründen letzlich zu verankern 

wäre. 

3. Erweiterbarkeit des Gewerberegisters: 

Aus konsumentenpolitischer Sicht wäre die Schaffung einer Er

mächtigung in der GewO, wonach bei anderen Institutionen ge

führte Register mit dem Gewerberegister verknüpft werden kön

nen, wünschenswert. Diese Forderung ist vor dem Hintergrund zu 

sehen, daß in der Europäischen Union eine Tendenz besteht, zen

trale Register für Berufe vorzuschreiben, die sowohl gewerb

lich als auch außerhalb des Regelungsbereiches der Gewerbe

ordnung ausgeübt werden. Will man die Umsetzung derartiger EU

Vorgaben ermöglichen, sollte man in der Gewerbeordnung die 

potentielle Verknüpfung des Gewerberegisters mit anderen Re

gistern ermöglichen, und die konkrete Ausformung einer Ver

ordnung überlassen. 

11. Redaktionelle Korrekturen: 

Standesregeln und Ausübungsvorschriften: 

Der vorliegende Entwurf beseitigt auch redaktionelle Versehen. 

Bei der Gerwerbeordnungsnovelle 1992 wurden Einvernehmens

kompetenzen mit dem/der für Konsumentenschutz zuständigen 

Minister/in für Verordnungen geschaffen. Die Intenton in den 

parlamentarischen Verhandlungen ging dahin, daß dies überall 

dort der Fall sein sollte, wo Konsumentenschutzerwägungen 

Regelungsinhalt einer Verordnung nach cer Gewerbeordnung sind. 
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Für den Bereich des Reisebürogewerbes wird die generelle Ver

ordnungsermächtigung zum Schutz der Kunden in § 69 Abs 2 

Gewerbeordnung durch die spezielleren Regelungen des § 169 GewO 

1994 im Bezug auf die umfassende Information der Reisenden 

(Z 5) und die Sicherung der Kundengelder (Z 6) verdrängt. Die 

diesbezüglich vorzusehenden Vorschriften sind eindeutig solche 

'zum Schutz der Interessen der von der Gewerbeausübung betrof

fenen Personen, insbesondere vor Vermögens schäden , und daher 

ein wohl klassischer Bereich für die Einvernehmenskompetenz mit 

dem BMGK, die - wohl ein Redaktionsversehen - in § 169 Z 5 u 

Z 6 nicht vorgesehen ist. Es darf daher angeregt werden, Ein

vernehmenskompetenz auch hier vorzugeben. 

Ähnliches gilt für die Standesregeln gemäß § 69 Abs 2 Gewerbe

ordnung. Auch hier wurde in den parlamentarischen Verhandlungen 

zur GewO-Novelle 1992 davon ausgegangen, daß die Einvernehmens

kompetenz für das BMGK natürlich sowohl bei Ausübungsvor

schriften als auch bei Standesregeln festgeschrieben wird, was 

aber unterblieb. 

Die Abgrenzung von Ausübungsregeln und Standesregeln ist 

unscharf. Dies zeigt schon die Tatsache, daß die Definitionen 

von Standesregeln und Ausübungvorschriften sich überschneiden 

(Die Standesregeln schützen ua davor, daß 'das Vertrauen aller 

von der Gewerbeausübung berührten Personen in die das Gewerbe 

ausübenden Gewerbetreibenden gewahrt bleibt', was wohl Kunden

schutz bedeutet). Weiters sind die Verordnungen über Höchstpro

visionssätze als Standesregeln festgeschrieben. Wie es sich 

etwa bei der Notwendigkeit von Höchstprovisionen für Immobi

lienmakler ergibt, handelt es sich dabei aber eindeutig um 

Konsumentenschutzvor-schriften, die vor Vermögensschäden 
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sichern sollen. Höchstprovisionssätze im Sinn des § 69 Abs I 

Z 5 GewO können angesichts des von der Europäischen Union 

eingeforderten 

Postulates nach Wettbewerb wohl auch nur mit Konsumenten

schutzerwägungen begründet werden. 

Es darf daher angeregt werden, § 69 Abs 2 insofern zu korri

gieren, daß auch beim Erlaß von Standesregeln Einvernehmen mit 

dem BMGK herzustellen ist. 

111. Weitere legistische Anregungen: 

Mit dem vorgelegten Entwurf sollen offenbar lediglich Klar

stellungen erfolgen, nicht aber eine breite Diskussion über 

sonstigen Regelungsbedarf in der GewO angeregt werden. Die 

Stellungnahme ist als in diesem Sinne eingeschränkt zu ver

stehen. 

Dennoch erlaubt sich das Bundesministerium für Gesundheit und 

Konsumentenschutz auf fünf Detailprobleme hinzuweisen: 

Zu § 68 Auszeichnung mit dem Bundeswappen: 

Wie schon in der Stellungnahme zur GewO-Novelle 1992 ausge

führt, geschieht es leider immer wieder, daß Firmen, die in der 

Konsumentenberatung als äußerst problematisch bekannt sind, mit 

dem Bundeswappen ausgezeichnet werden (Beispiel: Libu-Zet). Es 

wäre als Kriterium für die Verleihung eines derartigen Wappens 

jedenfalls erforderlich, die Kriterien des § 68 Abs 2 Z 3 so zu 

verstehen, daß Firmen, die im Verbrauchergeschäft tätig sind, 

auch seriöse Verhaltensweisen gegenüber Verbrauchern nachweisen 
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können müssen. Andererseits wird nochmals auf das geforderte 

zentrale Gewerbe-strafregister verwiesen, mit dem nachgewiesen 

werden könnte, daß keine oder keine gehäuften Verstöße gegen 

Schutzvorschrif-ten für Konsumenten vorliegen. 

Zu § 23 Unternehmerprüfung: 

Gewerbetreibende, zumindest diejenigen, die überwiegend im 

Konsumentengeschäft tätigt sind, sollten jedenfalls nachweisen, 

daß sie mit den allgemeinen und spezifischen Konsumentenschutz

bestimmungen vertraut sind. Kenntnisse des allgemeinen Konsu

mentenrechtes (Gewährleistungsrecht, Lieferverzugsbestimmungen, 

Schadenersatz recht , Rücktrittsrechte) sollten hier jedenfalls 

Teil der Berufsausbildung sein. Eine Möglichkeit, dies legis

tisch festzulegen, wäre eine KlarsteIlung nach dem 1. Satz des 

Abs 1 in dem Sinne, daß die erforderlichen rechtlichen Kennt

nisse jedenfalls bei Branchen, die überwiegend im Konsumenten

geschäft tätig sind, auch die allgemeinen Konsumentenschutz

bestimmungen beinhalten. Die Pflicht zum Nachweis von Kennt

nissen branchenspezifischer Konsumentenschutzregelungen könnte 

in der Unternehmerprüfungs-VO und den dazu ergehenden Befähi

gungsnachweis-VO festgelegt werden. 
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Zu § 169 Z 6 Reisebürosicherungs-VO: 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz hat 

ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Umsetzung der Pau

schalreiserichtlinie in österr. Recht durchleuchtet. Der Autor, 

Dr. Graziani-Weiss, Rechtsanwalt in Linz, hat dabei die Auffas

sung vertreten, daß die Reisebürosicherungs-VO mangels ausrei

chender gesetzlicher Determination in § 169 Z 6 zu unbestimmt 

und daher verfassungswidrig sei. Die Passagen der entspre

chenden Publikation werden zur Information in Kopie beigelegt. 

Verbesserter Vollzug von Schutzvorschriften: 

Auch wenn Kundenschutzvorschriften verletzt werden (Beispiel 

Verstoß gegen die Immobilienmaklerverordnung), besteht nach 

Auskunft der Vollzugsbehörden das Problem, daß Verwaltungs

strafverfahren von den Unabhängigen Verwaltungssenaten sehr 

häufig unter Hinweis auf Formalfehler eingestellt werden. Die 

Möglichkeit einer Amtsbeschwerde gegen derartige Bescheide der 

UVS an den Verwaltungsgerichtshof könnte eine Verbesserung der 

Qualität des Vollzuges bringen. 

Rauchfangkehrergewerbe: 

Seitens der Konsumentenberatungsstellen wird immer wieder 

beklagt, daß auch nach den Regelungen der GewO 1992 im Bereich 

des Rauchfangkehrergewerbes kaum Wettbewerb herrscht. Eine 

stärkere Liberalisierung des Zugangs zum Gewerbe wird als 

wünschenswert dargestellt. 
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25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

. I , 
I " 

~' 

30. August 1995 
Für die Bundesministerin: 

SEMP 
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